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1. Einleitung 

Die Wirkungen von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen auf das 
Arbeitsangebot, die Lohnhöhe und das Beschäftigungsniveau werden so­
wohl in der ökonomischen Literatur als auch in der wirtschaftspolitischen 
Auseinandersetzung kontrovers diskutiert. (Einkommen-)Steuern und So­
zialversicherungsbeiträge werden dabei zumeist als ein aggregierter "Steu­
erkeil" auf den Produktionsfaktor Arbeit abgebildet. Diese Sichtweise über­
sieht, dass die Verknüpfung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steu­
ern nicht ohne weiteres möglich ist und eine einfache Addition von tarif­
l ichen Steuer- bzw. Beitragssätzen zu einem "Steuerkei l "  zu fa lschen 
Schlussfolgerungen führen kann .  Die folgenden Ausführungen leisten ei­
nen Beitrag zu einer verfeinerten Sicht der Beziehung von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen . ln einem ersten Schritt werden verschie­
dene Argumente für die Notwendigkeit einer differenzierten Sicht des Ver­
hältnisses von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen vorgetragen. 
Der zweite Tei l  der Arbeit ist einem Teilaspekt d ieser Gesamtproblematik, 
näml ich der tarifl ichen Analyse der kombin ierten Wirkung von sozialer 
Krankenversicherung und Einkommensteuer in Österreich gewidmet. Bei­
träge zur sozialen Krankenversicherung sind in Österreich sowohl auf der 
Arbeitgeber- als auch auf der Arbeitnehmerseite steuerfrei .  Diese Steu­
erfreiheit bewirkt, dass der effektive Beitragssatz zur sozialen Kranken­
versicherung geringer als der tarifl iche Beitragssatz ist. Aus der kombi­
nierten Wirkung von Beitragstarif und Einkommensteuertarif können sich 
zudem aus Sicht der vertikalen Gerechtigkeit "überraschende bzw. nicht 
intendierte" Vertei lungswirkungen ergeben. Die Frage, wie der ermittelte 
effektive Beitragssatz auf das Arbeitsangebotsverhalten von Wirtschafts­
subjekten und damit auf das Beschäftigungsniveau wirkt, wird in der wei­
teren Analyse ausgeklammert. Die Arbeit setzt sich daher m it einem Teil­
aspekt der Wirkungsanalyse, nämlich der Präzisierung der Budgetrestrik­
tion im Rahmen von individuellen Arbeitszeit-Freizeit-Kalkülen auseinan-
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der. Der empirische Tei l  der Arbeit baut auf der sozial- und steuerrecht­
liehen Regelung von 2003 auf. Die zentralen Aussagen des Beitrages blei­
ben auch nach der Einkommensteuerreform 2004 bestehen, wenngleich 
sich natürlich der effektive Beitragssatz zur Sozialen Krankenversicherung 
ab dem Jahr 2005 leicht verändern wird . 

2. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge: 
Die Einordnung in einen größeren Problemzusammenhang 

ln den Mitg l iedstaaten der EU wird das hohe Niveau bzw. der Anstieg 
der Arbeitslosigkeit als wirtschaftspolitisch vordringl iches Problem ange­
sehen. Einer der Hauptgründe für diese Situation wird in den - verglichen 
mit der Produktivitätsentwicklung - überproportional steigenden Arbeits­
kosten vermutet. So gehen beispielsweise Daveri und Tabell ini davon aus, 
dass in den EU-Staaten in den letzten dreißig Jahren die realen Brutto­
löhne im privaten Sektor um 1 5  Prozentpunkte stärker gestiegen sind als 
die Arbeitsproduktivität. 1 Ein wesentlicher Grund für den Anstieg der Brut­
toarbeitskosten wird in der steigenden Belastung des Faktors Arbeit mit 
lohnbasierten persönlich und n ichtpersönlich ausgestalteten Steuern (z. 
B. für Österreich: Lohnsteuer, Kommunalabgabe, Beiträge zum Familien­
lastenausgleichsfonds etc.) einerseits und mit lohnbezogenen Beiträgen 
zu den Systemen der sozialen Sicherung (Alter, Krankheit, U nfal l ,  Ar­
beitslosigkeit) andererseits gesehen. So hat sich in Österreich für einen 
durchschnittl ichen Arbeitnehmer ( I ndustriearbeiter, led ig ,  ohne Kinder, 
Durchschnittseinkommen) d ie Abgabenbelastung als Prozentsatz der Ar­
beitskosten von 36,5% im Jahr 1 979 auf 45,8% im Jahr 1 998 erhöhe Die 
Struktur der lohnbezogenen Abgabenbelastung hat sich dabei im be­
trachteten Zeitraum deutlich zu den Sozialabgaben verschoben.  

Diese Abgaben treiben - so der Tenor in der ökonomischen Literatur ­
einen Keil zwischen die Orientierungsgrößen der Nachfrager und Anbie­
ter am Arbeitsmarkt. ln Abhängigkeit von der Elastizität von Nachfrage und 
Angebot am Arbeitsmarkt und den verwendeten Mechanismen der Lohn­
bildung resultieren aus d iesem Abgabenkeil niedrigere Beschäftigungsni­
veaus und allokative Zusatzbelastungen.3 

Die ökonomische Intuition für d ie obigen Hypothesen bzw. für die ge­
fundenen empirischen Ergebnisse beruht - soweit sie die Sozialbeiträge 
betrifft - auf der Annahme, dass Sozialversicherungsbeiträge Steuer­
charakter haben und damit Ansätze aus der Steuerwirkungslehre ohne 
größere Modifikationen übertragbar sind. Diese Annahme übersieht aber 
unseres Erachtens, dass d ie Auswirkungen von Beiträgen zur sozialen Si­
cherheit auf die Determinanten der Arbeitsnachfrage bzw. des Arbeitsan­
gebots aus mehreren Gründen differenziert zu betrachten sind. Dies sol l 
am Beispiel der institutionel len Regelungen für Österreich demonstriert 
werden. 

364 



30. Jahrgang (2004), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft 

Diese Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung beginnt beim Ta­
rif der Sozialbeiträge. Greifen wir zu d iesem Zweck d ie ( isol ierte) Wir­
kung der sozialen Krankenversicherung (SKV) in Österreich auf die Bud­
getrestriktion der Anbieter von Arbeit heraus. Abbi ldung 1 zeigt die Aus­
wirkungen der SKV auf die Budgetrestriktion im einfachen mikroökono­
mischen Model l  des Arbeitszeit-Freizeit-Kalküls bei freier Wahl der Ar­
beitszeit. Die Finanzierung der SKV erfolgt formal "paritätisch" durch ein­
kommensproportionale Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. ln der 
nachfolgenden Darstel lung wird davon ausgegangen , dass die Steuer­
last nach der formalen l nzidenz auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf­
geteilt wird . Die Ausgangssituation wird durch die Budgetrestriktion Y = 
w(H - F) beschrieben . Dabei stel lt Y das Einkommen (real) ,  w den Lohn­
satz (real) , H die verfügbare Zeit und F die Freizeit dar. Die Einführung 
einer SKV mit einer Tarifstruktur wie sie in Österreich gegeben ist, tei lt 
die Budgetrestriktion im Rahmen des Arbeitszeit-Freizeit-Kalküls in d rei 
Segmente. 

l n  Segment S1 ist weder öffentl icher Versicherungsschutz noch Bei­
tragspflicht gegeben.4 Verpfl ichtender Versicherungsschutz und damit Bei­
tragspflicht entsteht nämlich erst bei Überschreiten der Geringfügigkeits­
grenze YMsG. Die ursprüngl iche Budgetrestriktion Y = w(H - F) bleibt also 
im Segment S1 erhalten. Die Geringfügigkeilsgrenze wirkt bei isolierter Be­
trachtung der Entzugswirkungen des SKV-Beitrages wie eine Steuerfrei­
grenze und enthält einen Anreiz, d iese Schwelle n icht zu überspringen, 
da sie einen "Grenzbeitragssatz" von > 1 impliziert. Er bestimmt sich bei 
einem proportionalen Beitragssatz b nach der Formel: B'= b + bYMsG. Aller­
d ings greift d iese isol ierte Betrachtung der Entzugswirkungen der Bei­
tragserhebung zu kurz. Mit dem Überschreiten der Geringfügigkeilsgren­
ze erwerben Individuen Ansprüche auf Versicherungsschutz durch die 
SK\1, und im ökonomischen Kalkül ist daher eine saldierte Betrachtung der 
Entzugs- und Zuschwemmwirkungen notwendig. Nur für jene Individuen, 
welche die Option einer kostenlosen g leichwertigen Mitversicherung ha­
ben (z. B. Fami l ienangehörige eines Pfl ichtversicherten),  ist die Steuer­
analogie tatsächlich zutreffend . Jene Individuen, die d iese Option n icht 
haben, sind bei Unterschreiten der Geringfügigkeitsgrenze YMsG zumeist 
auf die von der Sozialhi lfe vermittelte Gesundheitsversorgung verwiesen. 
Der Steuercharakter der Beiträge zur SKV hängt dann davon ab, wie I n­
dividuen in einer d ifferenziellen Betrachtung diese beiden Absicherungs­
systeme für den Krankheitsfall einschätzen. Ein wesentl icher Unterschied 
liegt diesbezügl ich in jedem Fal l  in den unterschiedlichen Voraussetzun­
gen der I nanspruchnahme der beiden H i lfesysteme. Wäh rend d ie An­
spruchsvoraussetzungen in der SKV nach dem Versicherungsprinzip "non­
means-tested" sind , beruht das System der Sozialhi lfe auf dem Subsidi­
aritätsprinzip und ist daher "means-tested". 
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Verwendete Notationen 

A 
b 
B' 
bett 
F 
H 
l t ,  b 
L 

q 
Rt , R2, R3 
s 
St ,  S2, S3 
TLst 
t 
V 
Vp 
w 
X 

y 
yd 
YHBG 
YLst 
YMBG 
Yv 

Einkommensunabhängige Differenz von Y und YLst 
tariflicher Beitragssatz zur SKV 
Grenzbeitragssatz 
Effektiver Beitragssatz zur SKV 
Freizeit 
Verfügbare Zeit 
I nd ifferenzkurven 
versicherungsmathematisch faire Prämie 
Preis des Konsumgüterbündels 
Budgetrestriktionen 
Einkommensabhängige Differenz von Y und YLst 
Segmente der Budgetrestriktion 
Lohnsteueraufkommen 
Steuersatz der Einkommensteuer 
Absicherungsniveau 
Öffentliches Absicherungsniveau 
realer Lohnsatz 
Konsumgüterbündel 
Beitragspfl ichtiges Einkommen zur SKV 
Durchschnittl iches beitragspfl ichtiges Einkommen 
Höchstbeitragsgrundlage der SKV 
Bemessungsgrundlage der Lohnsteuer 
Geringfügigkeitsgrenze für die Beitragspflicht zur SKV 
Verfügbares Einkommen 

Im Segment S2 , d. h. zwischen der Geri ngfügigkeitsgrenze und der 
Höchstbeitragsgrundlage ist der Beitragssatz der SKV proportional , ent­
faltet daher - isoliert von der Entzugsseite her gesehen - sowohl Ein­
kommens- als auch Substitutionseffekte. Die ökonomische Wirkung der 
Beitragserhebung hängt u .  a .  von den individuellen Präferenzen für Frei­
zeit, Haushaltsgüter, Marktgüter, der Produktivität in den unterschiedlichen 
Zeitverwendungsarten, dem Lohnsatz, dem Nichtarbeitseinkommen und 
der Tei lbarkeit der Beschäftigungsengagements ab. Das verfüg bare Ein­
kommen Yv lautet in  d iesem Bereich: Yv = (1 - b)w(H - F). 

Mit dem Überschreiten der Höchstbeitragsgrundlage (Segment S3) fäl lt 
der Grenzbeitragssatz auf nu l l .  U nselbstständige mit einem beitrags­
pfl ichtigen Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage leisten damit 
eine Art Kopfpauschale, deren Höhe durch bYHsG bestimmt wird . Das ver­
fügbare Einkommen bestimmt sich in d iesem Segment nach der Formel 
Yv = w(H - F) - bYHsG. Es existiert damit im Segment S3 nur mehr der Ein­
kommenseffekt der Beitragserhebung. 
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Abbildung 1 :  Die Wirkung der Beitragserhebung im mikro­
ökonomischen Basismodell des Arbeitszeit-Freizeit-Kalküls 

YHBG 

H F 

Um die Auswi rkungen einer SKV Österreich ischen Typs auf das ge­
samtwirtschaftl iche Arbeitsangebot bzw. auf das Beschäftigungsniveau 
bestimmen zu können , erscheint es daher notwendig, detai l l ierte I nfor­
mationen über d ie Struktur dieser verschiedenen Segmente (Zahl der be­
schäftigten Arbeitskräfte in den einzelnen Tarifsegmenten, Angebotselas­
tizität der Arbeitskräfte in den einzelnen Tarifsegmenten) zu haben. Bei ei­
ner Variation des Beschäftigungsniveaus können "Grenzarbeitsanbieter" 
bzw. das "Grenzarbeitsangebot" nämlich mit einem Beitragssatz von nul l ,  
einem Beitragssatz von über 1 00% bzw. mit dem proportionalen tarifl ichen 
Beitragssatz konfrontiert sein .5 

Zusätzlich ist - wie bereits angedeutet wurde - zu beachten, dass Bei­
träge zur SKV n icht nur eine Entzugswirkung haben. Versicherte erwer­
ben gleichzeitig Anspruch auf eine individuell zurechenbare Gegenleis­
tung. Konträr zu einer privaten Krankenversicherung ist d iese Gegenleis­
tung - zumindest für den Bereich der Sachleistungen - nicht an die Hö­
he der individuellen Beitragsleistung geknüpft. Aus den Konstruktions­
prinzipien der SKV ist zudem zu folgern , dass bei der Betrachtung der in­
dividuellen Nettoposition (erworbene Leistung (z. B. Versicherungsschutz) 
abzügl ich der Beitragsleistung) strikt zwischen einer Ein-Perioden-Be­
trachtung und einer Lebenszeitbetrachtung zu unterscheiden ist. Selbst 
wenn Individuen in einer Lebenszeitbetrachtung eine ind ividuelle Netto-
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position von nul l  aufweisen, sich d ie diskontierten Beitragsleistungen mit 
den diskontierten Versicherungsansprüchen gerade ausgleichen, muss 
dies in der kurzen Frist nicht der Fal l  sein .  Im Gegenteil :  Aus dem grund­
legenden Konstruktionsprinzip der SKV als impliziter Drei-Generationen­
Vertrag ergeben sich - sozialpolitisch gewollt - positive Nettopositionen 
in der Phase der Kindheit und tendenziell im Alter, denen im Allgemeinen 
eine negative Nettoposition in der Phase der Erwerbstätigkeit gegenüber­
steht. 

Auch erscheint klar, dass die rechtliche Absicherung des Leistungsan­
spruches und damit die Einlösung der Gegenleistung in einer SKV auf an­
derem Wege als in einer privaten Krankenversicherung erreicht wird .  l n  
einer privaten Krankenversicherung geschieht d ies privatrechtlich, wäh­
rend im Rahmen einer SKV die Absicherung des Leistungsanspruches 
sozial- und verfassungsrechtlich sowie durch die Sozialgerichtsbarkeit und 
interessenpol itisch erfolgt. Auch unter Berücksichtigung d ieser Ein­
schränkungen ist aber der Schluss zulässig, dass die SKV - z. B. aus ei­
ner Lebenszeitperspektive - für Individuen mit bestimmten sozioökono­
mischen Merkmalen (z. B. schlechte Risiken und/oder niedrige Einkom­
men) Transfer-, für I ndividuen mit anderen sozioökonomischen Merkma­
len (z. B. gute Risiken und/oder hohe Einkommen) dagegen Steuerchar­
akter hat. Diese unterschiedliche Nettoposition und der (die) damit verur­
sachte impl izite Transfer (Steuer) müsste - dem Modell der Steuerinzi­
denz folgend - auch entsprechende Auswirkungen auf das Arbeitsange­
botsverhalten von Individuen haben. 

Aus den Ausführungen ergibt sich im Weiteren ,  dass eine soziale Absi­
cherung von Risiken zumindest partiel l als ein Substitut für eine private 
Absicherung von Risiken interpretiert werden kann .  Je kleiner der Steu­
ercharakter (= Zwangstransfer zu Lasten des I ndividuums) und je größer 
die Übereinstimmung von entrichtetem Beitrag und dem erworbenen An­
spruch im öffentlichen Absicherungssystem ist, umso eher sollten sich Ar­
beitsanbieter in den Lohnverhandlungen an den Bruttolöhnen orientieren. 
Daraus resu ltieren unterschiedl iche Auswirkungen auf das Beschäfti­
gungsniveau . So weisen Ooghe, Schokkaert und Flechet (2003) in einem 
gewerkschaftlichen Verhandlungsmodell theoretisch und an Hand von Pa­
nel-Daten aus sechs EU-Staaten empirisch nach, dass das Ausmaß der 
Überwälzung von Sozialversicherungsbeiträgen auf die Arbeitnehmer di­
rekt proportional zum Grad der Äquivalenz der Sozialversicherungssys­
teme ist. Je enger also der Konnex der Beiträge mit den erworbenen An­
sprüchen ist, umso eher tragen d ie Arbeitnehmer die Beitragslast Die 
Schlussfolgerung der Autoren lautet: " lf one is wil l ing to accept this con­
clusion (at least provisionally), the countries with a Bismarckian tradition 
should be aware of the economic costs involved if they move too drasti­
cally in the direction of pure redistribution."6 
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Diese Auswirkungen der öffentlichen Absicherung von Krankheitsrisiken 
auf die individuelle Wohlfahrtsposition soll an Hand einer sehr stark ver­
einfachten Überlegung il lustriert werden. Die Überlegung konzentriert sich 
dabei ausschl ießlich auf das einzelwirtschaftl iche Kalkül zwischen priva­
ter und öffentlicher Absicherung. Wohlfahrtsökonomisch und sozialpoli­
tisch relevante Argumente - wie z. B. adverse Selektion , externe Effekte, 
meritorische Eigenschaften -, die für einen Eingriff in private Kranken­
versicherungsmärkte sprechen,  werden dabei bewusst ausgeklammert,? 
Auch wird unterstellt, dass Individuen in der Lage sind , d iese Entschei­
dung rational zu fäl len. Die Überlegung ist für eine Periode angelegt und 
berücksichtigt intertemporale Effekte n icht. Ausgeklammert wird im Ver­
gleich auch die Tatsache, dass eine SKV in Abhebung von einer privaten 
Krankenversicherung neben der Absicherung gegen Krankheitsrisiken 
auch eine Absicherung gegen Einkommensschwankungen beinhaltet. Von 
der Existenz von M indest- und Höchstbeitragsgrundlagen wird in der Be­
trachtung abstrahiert. 

ln einer Ausgangssituation wählt das (risikoaverse) I nd ividuum das op­
timale Niveau an privatem Krankenversicherungsschutz. Die beiden Ver­
wendungsmöglichkeiten seines vorgegebenen Arbeitseinkommens sind 
Krankenversicherungsschutz V zur versicherungsmathematisch fairen Prä­
mie L pro Einheit Versicherungsschutz und ein nicht näher definiertes Bün­
del an Konsumgütern x mit dem Preis q .  Für die optimale Wahl  der Ein­
kommensaufteilung gelten die Standardbedingungen aus der Haushalts­
theorie. Die Ausgangssituation ist in Abbildung 2 graphisch dargestellt. Im 
Tangentialpunkt der Budgetrestriktion R1 und der Indifferenzkurve l 1 ergibt 
sich das individuelle Optimum. Basierend auf d ieser Ausgangssituation 
wird nun eine soziale Absicherung von Krankheitsrisiken eingeführt. Da­
bei wird das öffentlich Absicherungsniveau VP für das Individuum exogen 
vorgegeben.  Der Einfachheit halber wird unterstel lt, dass sich die Pro­
duktionskosten des Absicherungsniveaus zwischen öffentl icher und pri­
vater Absicherung n icht unterscheiden. Der Preis der Absicherung sei 
auch bei öffentlicher Absicherung mit der versicherungsmathematisch fai­
ren Prämie L gegeben. Es wird unterstellt, das private und öffentliche Ab­
sicherung von Krankheitsrisiken homogen, d .  h .  substitu ierbar sind. Die 
Finanzierung der öffentlichen Absicherung erfolgt durch einkommenspro­
portionale Beiträge, was bedeutet, dass der Preis L der Absicherung für 
d ie Ind ividuen nicht d i rekt optimierungsrelevant ist. Für d ie Finanzie­
rungsgleichung der SKV soll das Prinzip der globalen Äquivalenz gelten.  
Dies bedeutet: 

( 1 )  VPL = bYd 
(2) b* = VpLNd (Yd . . .  Durchschnittseinkommen der Versicherten) 
Der zum Budgetausgleich notwendige Beitragssatz b* wird also vom Ab-

sicherungsniveau,  vom Preis der Absicherung und vom Durchschnitts-
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einkommen bestimmt. Im Weiteren wird angenommen, dass für das Indi­
viduum weiterh in die Möglichkeit besteht, zusätzlich zur sozialen Absi­
cherung private Absicherung zu Marktbedingungen zuzukaufen . Die Ein­
führung einer SKV hat für das Individuum im Wesentlichen zwei ökono­
mische Effekte, einen Einkommenseffekt und einen Effekt der Einkom­
mensbindung. Für das Individuum lautet die neue Budgetrestriktion nach 
Einführung der SKV: 

(3) VL + xq = Y(1 -b) + Vpl. 

Die Einführung der SKV erzeugt also zwei gegenläufige Effekte, die auch 
in Abbildung 2 ersichtlich sind . Die Beitragserhebung senkt das privat ver­
fügbare Einkommen im Ausmaß von bY auf R2, während die öffentliche 
Garantie eines bestimmten Absicherungsniveaus als Einkommenssteige­
rung im Ausmaß von VPL interpretiert werden kann und zur Budgetrestrik­
tion R3 führt. Das nach der Einführung der SKV individuell gewählte Ab­
sicherungsniveau V** setzt sich aus dem pol itisch vorgegebenen Absi­
cherungsniveau Vp und einer freiwi l l ig gewählten privaten Zusatzabsiche­
rung (V** - Vp) zusammen. Liegt das individuell gewählte Absicherungs­
niveau über dem pol itisch gewollten Absicherungsniveau ,  dann hat d ie 
Einführung einer SKV ledigl ich einen Einkommenseffekt.8 Der Nettoein­
kommenseffekt hängt von den Entzugs- und Zuschwemmungseffekten ab 
und kann negativ, positiv und nul l  sein .  Bei einer durchgängig proportio­
nalen Finanzierung und bei einheitl ichem öffentlichen Absicherungsnive­
au lässt sich auch schlussfolgern, dass für Ind ividuen mit einem Einkom­
men über dem Durchschnittseinkommen ein negativer Einkommenseffekt 
und für I ndividuen mit einem Einkommen unter dem Durchschn ittsein­
kommen ein positiver Einkommenseffekt entsteht. Ist die Einkommens­
verteilung "l inksschief', dann resultiert daraus eine Besserstellung für mehr 
als 50% der Einkommensbezieher: Man könnte auch davon sprechen, dass 
im Ausmaß des Nettoeinkommenseffektes die Einführung der SKV damit 
Steuer- bzw. Transferwirkungen aufweist. 

Ist das individuell gewählte Absicherungsniveau kleiner als das politisch 
fixierte Absicherungsniveau ,  dann ist neben dem reinen Einkommensef­
fekt auch der Effekt der Einkommensbindung zu beachten. Der Effekt der 
Einkommensbindung ergibt sich daraus, dass das politisch fixierte Absi­
cherungsniveau wie ein Sachtransfer wirkt. Das Individuum real isiert ei­
ne Randlösung , d ie dem öffentlich vorgegebenen Absicherungsniveau VP 
entspricht. Diese führt aber selbst bei einem Nettoeinkommenseffekt von 
nul l  (R1 = R3) zu einem geringeren Nutzenniveau als eine rein  private Ab­
sicherungslösung. Dieser negative Effekt der Einkommensbindung kann 
ebenfalls als Steuer interpretiert werden und durch die Einkommenskom­
pensation , die ausreicht, um das gleiche Nutzenniveau zu erreichen , ge­
messen werden. Der Effekt der Einkommensbindung kann nicht größer 
als nul l  sein .  Ist er ungleich nul l ,  dann schwächt/verstärkt er den positi-
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Abbildung 2: Die Auswirkungen der Einfü hrung einer SKV 

V 

V** 

V* •• 
R2 . 
·

•

···

• ... Vp �--�--��--��� 

······· 

.. t.J.... I 

x* 

. ' . ' . ' 

·

. � . ' . ' . : . ' . ' . ' . : . ' . ' . . •. 

X 

ven/negativen Einkommenseffekt und verringert/erhöht damit den implizi­
ten Transfer-/Steuercharakter der sozialen Absicherung. Die abgeleiteten 
Ergebnisse hinsichtlich des Transfer- bzw. Steuercharakters einer SKV 
können entsprechend modifiziert werden, wenn die getroffenen Annah­
men nicht zutreffen, die Grundüberlegung bleibt aber aufrecht. So würde 
beispielsweise eine Preisdifferenz zu Gunsten der öffentl ichen Absiche­
rung deren Transfercharakter verstärken. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der Staat durch die Besteuerung 
auf mehrfache Weise auf die Systeme der sozialen Sicherung wirkt und 
damit die individuelle Nettoposition verändern kann:  
• Beiträge zu den Systemen der sozialen Sicherung können grundsätz­
l ich aus versteuertem bzw. aus unversteuertem Einkommen geleistet wer­
den. Letztere Variante könnte als Subventionierung der sozialen Siche­
rung durch den Staat interpretiert werden . 
• Leistungen von Systemen der sozialen Sicherung können prinzipiell als 
steuerpfl ichtiges Einkommen im Rahmen der Einkommensteuer (ESt) an­
gesehen werden bzw. steuerfrei bleiben. 
• Leistungen von Systemen der sozialen Sicherung können schl ießl ich 
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Bemessungsgrundlage von Verbrauchsteuern allgemeiner und spezieller 
Natur sein .  
• Der Steuergesetzgeber kann Beiträge und/oder Leistungen privater Sy­
steme der Absicherung von Lebensrisiken höchst unterschiedlich behan­
deln und damit die relative Attraktivität der beiden Absicherungssystem 
beeinflussen. 9 

Der kumulative Effekt der vier steuerlichen Ausgestaltungsoptionen ist 
aus ökonomischer Sicht in mehrfacher Hinsicht von Relevanz. Er kann d ie 
individuelle Nettoposition der I ndividuen aus den Systemen der sozialen 
Sicherung verändern und ist damit ein E influssfaktor auf Arbeitsange­
botsentscheidungen von Individuen und für die Wahl  von Absicherungs­
systemen und Absicherungsniveaus. Er kann die (um-)vertei lungspoliti­
schen Wirkungen der Systeme der sozialen Sicherung verstärken bzw. 
abschwächen.  Diese beiden Argumente sind um die internationale Di­
mension zu ergänzen . Unterschiede in der steuerlichen Behandlung von 
Systemen der sozialen Sicherung können zu g ravierenden Divergenzen 
in der absoluten und relativen Höhe von nationalen Sozialausgabennive­
aus führen. Dies ist für den Vergleich der Performance von sozialen Ab­
sicherungssystemen auf makroökonomischer Ebene von Bedeutung. Be­
rechnungen von Brutto- bzw. Nettosozialausgabenquoten mit H i lfe von 
Makrodaten wurden in den letzten Jahren u. a. von Adema (2001 ) an Hand 
von ausgewählten OECD-Staaten durchgeführt. 

Adema vergleicht (öffentliche/private) Bruttosozialausgabenquoten (So­
zialausgaben/BI P) mit (öffentlichen/privaten) Nettosozialausgabenquoten , 
wobei d ie Unterschiede in der Brutto- bzw. Nettobetrachtung sich aus den 
oben dargestellten Ausgestaltungsoptionen 1 bis 4 ergeben. Der Vergleich 
von Adema führt zu substanziellen Verschiebungen in den Länderreihun­
gen hinsichtlich der unterschiedlichen Sozialausgabenquoten. Tabel le 1 
zeigt für das Jahr 1 995 ausgewählte Berechnungen von Adema. So unter­
scheidet sich beispielsweise die Situation hinsichtlich der öffentlichen Aus­
gabenquoten (brutto/netto) in Australien, dem Vereinigten Königreich und 
den USA gravierend von der Situation in Dänemark, Deutschland und den 
N iederlanden.  Während d ie Besteuerung die Quote in den drei erstge­
nannten Ländern nur geringfügig verändert, kommt es in den d rei letzt­
genannten Ländern zu gravierenden Eingriffen. Ähnliches gi lt für die So­
zialausgabenquote in ihrer Gesamtheit. 10 Eine neuere Studie mit einer ähn­
lichen Fragestellung und mit Daten aus dem Jahr 1 995 wurde jüngst von 
Ferrarin i  und Nelson (2003) vorgestellt. 1 1  

. Die internationale Dimension dieser Fragestel lung ist n icht n u r  in der 
Makroperspektive des Vergleichs von Absicherungsniveaus von Sozial­
systemen unterschiedlicher ordnungspolitischer Ausrichtung relevant. Mit 
steigender internationaler Mobilität des Produktionsfaktors Arbeit gewin-
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Tabelle 1 :  Indikatoren für Sozialausgaben im Jahr 1 995 für 
ausgewählte OECD-Staaten, in % des BIP zu Faktorkosten 

Quelle: Adema (2001 )  77 f. 

nen die Analysen der steuerlichen sowie der sozialversicherungsrecht­
l ichen Behandlung von Einkommen aus grenzüberschreitender Arbeit für 
das Verständnis von Arbeitsangebotsentscheidungen an Bedeutung. An­
gesichts der g ravierenden Unterschiede in den Steuer- und Absiche­
rungssystemen der versch iedenen Länder ist eine Würd igung der Be­
deutung von Steuer- und Sozialversicherungssystemen für die Arbeitsan­
gebotsentscheidung ohne Berücksichtigung der Verknüpfung von Steu­
ern und Sozialversicherung nämlich wenig problemgerecht 

3. Die Ermittlung effektiv�.r Krankenversicherungsbeiträge 
in Osterreich 

3.1 Das Konzept der effektiven Beitragssätze: Gewählte Vorgangs­
weise und Abgrenzungsfragen 

Der zuletzt aufgezeigte Konnex von Steuern und Sozialversicherung (SV) 
ist bislang sowohl normativ als auch empirisch-wirkungsbezogen nur in  
Ansätzen analysiert worden. Nachfolgend soll eine Ausprägung dieser Be­
ziehung herausgegriffen und vertieft analysiert werden: nämlich das Ver­
hältnis von ESt und SKV bei U nselbstständigen . I nstitutioneller H inter­
g rund ist dabei die Tatsache, dass in Österreich Beiträge zur SKV aus 
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steuerfreiem Einkommen geleistet werden. Arbeitgeberbeiträge können 
von den Unternehmen als Betriebsausgaben steuermindernd geltend ge­
macht werden. Arbeitnehmerbeiträge werden einkommensteuerrechtlich 
als Werbungskosten eingestuft und mindern die Bemessungsgrundlage 
der Lohnsteuer (LSt) . Seide Vorgänge können implizit als eine "Subven­
tionierung" der SKV durch den Staat interpretiert werden, vergl ichen mit 
einer Situation, in der d ie Beiträge zur SKV aus versteuertem Einkommen 
zu leisten sind. 

Es soll gezeigt werden , wie sich d iese Steuerfreiheit auf die Beiträge 
bzw. Beitragssätze zur SKV in Abhängigkeit vom beitragspfl ichtigen Ein­
kommen auswirkt. Die Betrachtung beschränkt sich dabei auf d ie Arbeit­
nehmerbeiträge. Implizit wird damit zum Ausdruck gebracht, dass die for­
male Zahllastinzidenz von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen auch 
der ökonomischen lnzidenz in der Verteilung der Beitragslasten zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern entspricht. Diese Vorgangsweise er­
scheint angemessen ,  da sie arbiträre Zurechnungen von ökonomischen 
Lasten auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer vermeidet. 12 Die Analyse be­
schränkt sich im Weiteren auf die Einnahmenseite der SKV Die Leis­
tungsseite der SKV wird aus der Betrachtung ausgeklammert. Diese Aus­
klammerung ist für Wirkungsaspekte der ESt weitgehend unproblema­
tisch. Der Großteil der Leistungen der SKV besteht nämlich aus einkom­
mensteuerfreien Sachleistungen. 13 Lediglich das Krankengeld ist gem. § 
25 Abs. 1 Z 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) einkommensteuer­
pfl ichtig. Allerd ings spielen d iese steuerpfl ichtigen Leis-tungen im Leis­
tungsspektrum der SKV nur eine untergeordnete Rolle. Im Jahr 2002 fie­
len beispielsweise 3,57% der gesamten Versicherungsleis-tungen der SKV 
in Österreich auf die Bezahlung des Krankengeldes. 14 

ln der empirischen Analyse steht d ie SKV im Vordergrund.  D iese Fo­
kussierung der Analyse auf die SKV und der Ausschluss der übrigen Sys­
teme der sozialen Sicherung (z. B. Alter, Unfall) aus der Betrachtung ist 
zu rechtfertigen. Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung werden 
in Österreich formalrechtlich vom Dienstgeber geleistet, dem Arbeitneh­
mer kommt in diesem Fall keine Beitragspflicht zu. Eine Einbeziehung der 
Arbeitgeberbeiträge in die Berechnung wäre nur insoweit adäquat, als den 
Arbeitgebern die Überwälzung der Beiträge zur Unfal lversicherung in den 
Arbeitskosten gelingt. 

Für die N ichtberücksichtigung der Beiträge zur gesetzlichen Pensions­
versicherung spricht ein anderer Grund. Die Arbeitnehmerbeiträge stellen 
nach § 1 6  Abs. 1 Z 4 des EStG Werbungskosten dar, die dem objektiven 
Nettoprinzip folgend in vol ler Höhe von der E inkommensteuerbemes­
sungsgrundlage absetzbar sind. Die Beiträge des Dienstgebers gelten bei 
d iesem als Betriebsausgaben und mindern daher seine Bemessungs­
grundlage im Rahmen der ESt (Körperschaftsteuer) .  Sie gelten auch ein-
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kommensteuerrechtlich nicht als Einkommen des Dienstnehmers. Auch 
stellt der Anstieg des Barwertes des Alterspensionsanspruches aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung nach dem Österreichischen EStG kein 
steuerpfl ichtiges Einkommen dar. Gesetzliche Alterspensionen gelten da­
gegen in der Zuflussphase als Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit und 
sind gemäß § 25 Abs. 1 Z 3 EStG in voller Höhe lohnsteuerpfl ichtig.  Es 
handelt sich hier um ein wichtiges Element der Konsumorientierung im 
Rahmen des Österreichischen Einkommensteuersystems durch d ie  Me­
thode der Sparbereinigung. Aus diesen rechtl ichen Regelungen folgt, dass 
die Analyse des Konnexes "ESt - Gesetzliche Pensionsversicherung" oh­
ne Berücksichtigung der steuerrechtliehen Behandlung der Zuflussphase 
unvol lständig und möglicherweise verzerrend wäre. Anspar- und Auszah­
lungsvorgänge in der gesetzlichen Pensionsversicherung werden nach 
dem Korrespondenzprinzip einmal besteuert, während dieselben Vorgän­
ge im Rahmen der SKV - mit Ausnahme der Geld leistungen - vol lkom­
men steuerfrei bleiben . 

Losgelöst von den konkreten Tarifen von SKV und LSt kann  der effekti­
ve Beitragssatz wie folgt abgeleitet werden: Der Einfachheit unterstellen 
wir zu diesem Zweck proportionale Tarife bei der LSt und der SK\1. Im Wei­
teren wird unterstellt, dass sich d ie Bemessungsgrundlagen der LSt und 
SKV unterscheiden . Die Bemessungsgrundlage der Lohnsteuer YLst sei 
wie folgt definiert: 

(4) YLst = A + s( 1 - b)Y 

Gleichung 4 signalisiert, dass die Bemessungsgrundlage der Lohnsteuer 
YLst von der Bemessungsgrundlage der SKV YsKv aus zwei Gründen ab­
weicht. Einerseits, weil die Beiträge zur SKV steuerfrei sind . Andererseits, 
weil die Abgrenzung der Bemessungsgrundlage auch materie l l  unter­
schiedlich sein kann (vgl .  dazu für Österreich die detaillierten Unterschiede 
in der Einkommensermittlung in Tabelle 2). Dies ist in Gleichung 4 durch 
d ie Notationen A und s dargestellt. A steht dabei für Lohnbestandteile, die 
pro Zeitperiode unabhängig von der Lohnhöhe Y anfal len. A kann dabei 
positive und negative Werte annehmen. Ein positiver Wert bedeutet bei­
spielsweise, dass dieser Lohnbestandteil Bemessungsgrundlage der Lohn­
steuer, aber nicht Bemessungsgrundlage des SKV-Beitrages ist. s steht 
für Lohnbestandteile, die von der Lohnhöhe Y (d irekt proportional) ab­
hängig sind. Ist s kleiner als 1 ,  dann bedeutet dies, dass nur ein Teil von 
YsKV der Lohnsteuer zu Grunde gelegt wird. Das Steueraufkommen TLst er­
g ibt sich bei einem proportionalen Steuersatz von t demnach nach der 
nachfolgenden Formel : 

(5) TLst = tA + tsY - tsbY 
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Daraus resultiert eine absolute Steuerersparnis von tsbY aus der Tat­
sache der Steuerbefreiung der Krankenversicherungsbeiträge bzw. eine 
relative Steuerersparnis von tsb. Der effektive Grenz- und Durchschnitts­
beitragssatz bett zur SKV erg ibt sich demnach bei proportionalen Tarif­
strukturen aus: 

(6) bett = b - tsb 

Nachfolgend werden effektive Beitragssätze der SKV, die sich aus der 
kombin ierten Wirkung des Einkommensteuertarifs und des Beitragstarifs 
zur SKV ergeben, abgeleitet. Damit steht der Wirkungsaspekt d ieser Re­
gelung im Vordergrund der Betrachtung. Die der Wirkungsanalyse vorge­
lagerte Frage, wie aus einer normativen ökonomischen Sicht Beiträge zu 
einer SKV steuerl ich zu behandeln sind , wird aus der weiteren Betrach­
tung bewusst ausgegliedert. 15 

Nach dem für Dienstnehmer (ON) für 2003 geltenden Beitragstarif zur 
SKV ergibt sich ein Beitragssatz von 3,95% für Arbeiter (Beitragsgruppe 
A1 ) und 3,4% für Angestellte (Beitragsgruppe 01 ) .16 Wird jedoch die steu­
ermindernde Wirkung dieser Sozialabgaben berücksichtigt, ergibt sich für 
den Einzelnen eine geringere Belastung. Die Grundidee dahinter ist, dass 
die LSt eines Arbeitnehmers (AN) nicht aus dessen Gesamteinkünften di­
rekt berechnet wird , sondern vor Anwendung des ESt-Tarifes u. a. die Ab­
gaben zur SV zu berücksichtigen sind. Folglich bewirken die ON-Beiträge 
zur SKV eine Verringerung der LSt-Bemessungsgrundlage und daher auch 
der Steuer selbst. 

ln Österreich beeinflussen vor allem zwei Rechtssysteme das Ausmaß 
der Steuersubvention und damit die Differenz von effektivem u nd tarifli­
chem Beitragssatz: Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) und 
EStG. Die folgende Tabelle 2 stellt einige wesentliche rechtl iche Bedin­
gungen im Rahmen der Erhebung dieser zwei Abgabenarten dar: Sie zeigt 
gleichzeitig Unterschiede in der Behandlung der Bemessungsgrundlage 
bei deren Ermittlung auf, die für die Bestimmung der Höhe des effektiven 
Beitragssatzes von Bedeutung sind. 1 7  Diese U nterschiede betreffen die 
Grundprinzipien der Abgrenzung der Bemessungsgrundlage (Anspruchs­
prinzip vs. Zuflussprinzip), die speziellen Regelungen in der Erfassung be­
stimmter Einkommensbestandteile (z. B. Sonderzahlungen , Krankenent­
gelt, Abfertigung) und d ie Steuer- bzw. Beitragsbefreiungen. Da in der 
empirischen Analyse Standardfälle berechnet werden, bleiben mit Aus­
nahme der Regelungen für die Sonderzahlungen der Großteil der recht­
l ichen Unterschiede ausgeklammert. 

Die Auswirkungen der Einkommensbesteuerung werden im Rahmen die­
ses Artikels nur für die "Standardfälle" Arbeiter und Angestellte, welche in  
die Sozialversicherungsbeitragsgruppen A 1 und 01  einzuordnen sind , ge-
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zeigt. Bei der Berechnung der effektiven Sätze werden weiters nur jene 
Bezüge bzw. Entgelte berücksichtigt, welche im Rahmen eines aufrech­
ten Dienstverhältnisses auftreten.  Kündigungsentschädigungen oder Ab­
fertigungen, die bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses anfal len kön­
nen, fl ießen n icht in die Berechnungen mit ein .  Von den mögl ichen Ab­
zugsbeträgen bzw. -sätzen ,  welche nicht bereits in den LSt-Tabellen ein­
gearbeitet sind, wird nur das Pendlerpauschale (PP) behandelt. Dessen 
Höhe ist im EStG geregelt und daher für jeden Berechtigten österreich­
weit einheitl ich. Für die Behandlung des PP spricht weiters, das rund 20% 
der AN von diesem Gebrauch machen , 18 es sich somit um einen wesent­
lichen Posten handelt. Falls nicht gesondert angeführt, handelt es sich bei 
sämtl ichen Angaben und Berechnungen um Monatswerte. Der Bruttobe­
zug bi ldet den Ausgangspunkt, wobei für dessen Ermittlung auf Daten aus 
der Lohnstufenstatistik zurückgegriffen wird . Überstunden und deren Zu­
schläge sowie d iverse Zulagen werden im Rahmen der Berechnungen 
nicht detai l l iert angeführt. Berücksichtigt werden zwei Sonderzahlungen 
(Urlaubsgeld und Weihnachtsremuneration) in Höhe von jeweils einem 
Zwölftel des Bruttojahresbezuges. Für die Berechnungen wurden aus 
Gründen der Datenverfügbarkeit die Werte (Lohnstufen, Anzahl der AN) 
des Jahres 2001 verwendet. Die rechtl iche Basis der Berechnung bezieht 
sich auf das Jahr 2003. Die der Lohnstufenstatistik zugrunde l iegenden 
Daten wurden nur bis zum Jahr 2000 ausgewiesen .  Um annäherungs­
weise aktuelle Werte zu erhalten,  wird eine Zunahme der Bruttobezüge 
von 2,2% berücksichtigt. 1 9  Aus den angeführten Stufen wird jeweils der 
Mittelwert berechnet und die in Schi l l ing angeführten Beträge in Euro-Be­
träge umgerechnet. Um die Wirkung der SKV-Beiträge auch auf höhere 
Einkommen zu zeigen , werden die aus der Lohnstufenstatistik abgeleite­
ten Mittelwerte um runde € 500 ergänzt. Die so ermittelten Werte d ienen 
als Ausgangspunkt für die folgenden Berechnungen. 

3.2 Darstellung ausgewählter Ergebnisse 
und deren Interpretation 

3.2.1 Die Entwicklung des tariflichen und effektiven Krankenversi­
cherungsbeitrags in Abhängigkeit vom laufenden Bruttoeinkommen 

Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt anhand der Werte für Arbeiter 
ohne Berücksichtigung des Alleinverdienerabsetzbetrages (AVAB)/AIIein­
erzieherabsetzbetrages (AEAB) und des PP. Die Entwicklu ng des tarif­
lichen Krankenversicherungsbeitrags absolut und relativ lässt sich d irekt 
aus dem Beitragstarif erschl ießen (vgl .  Abbildungen 3 und 4). Liegen die 
laufenden Bruttobezüge n icht über € 309,38 oder übersteigen sie 
€ 3360,-, so sind sie beitragsfrei ,  im letzteren Fall al lerdings nur der die 
Höchstbeitragsgrundlage überschießende Tei l .  Zwischen der Geringfü-
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Tabelle 2: Gegenüberstellung relevanter Rechtsvorschriften bei Er­
mittlung der Sozialversicherungsbeiträge und der Lohnsteuer 
(Rechtslage: 2003) 

Bereich Sozialversicherungsbeiträge 

Definition - Entgelt Geld- und Sachbezüge 

Basis der Beitragsgrundlage = Anspruchslohn (nicht tatsächlich 
Abgabenberechnungen gezahlter Lohn) ist maßgeblich c:) Anspruchsprinzip 

Grenzen - laufender Bezug € 3 .360,-/Monat (Höchstbeitragsgrundlage), € 309,38/Monat 
( Geringfügigkeitsgrenze) - darunter nur unfallversichert 

Sonderzahlungen zusätzlich zum laufenden Bezug 

Grenzen - Sonderzahlungen sv-pflichtig bis € 6. 720,-/Jahr 

für 1 .-3. Tag des Krankenstandes - beitragspflichtig; 
vom 4. Tag des Krankenstandes, wenn Zahlungen zumindest 

Krankenentgelt 50% - beitragspflichtig, 
vom 4. Tag des Krankenstandes, wenn Zahlungen unterhalb 
50% - beitragsfrei 

Krankengeld (vom SV-Träger 
beitragsfrei 

ausbezahlt) 

im § 49 Abs. 3 ASVG geregelt, Bsp.: Arbeitskleidung, Ist-

Beitrags-/Steuerbefreiungen 
befreite Schmutzzulagen, Ist-freie Auslagenersätze, Ist-freie 
Reisevergütungen, Familienbeihilfe, Jubiläumsgeschenke, freie 
Mahlzeiten, . . .  

mehrere Dienstverhältnisse 
alle Entgelte aus allen Beschäftigungsverhältnissen werden 
zusammengezählt 

Geringfügig beschäftigte DN 
nur unfallversicherungspflichtig, Beitrag ( 1 ,4%) ist vom 
Dienstgeber zu tragen 

Tarif (für DN): 
17,65 (inkl. KU, WF) - für Angestellte, 1 8,2 (inkl. KU, WF) -
für Arbeiter 

Nacht-, Sonntags-, 
Feiertagsarbeit + Grundlohn + Zuschlag - beitragspflichtig 
Überstunden 

Schmutz-, Erschwernis-, 
nur Schmutzzulagen sind sv-frei 

Gefahrenzulage 

Vergütung tatsächlicher 
Kosten für Fahrten des AN 

sv-frei 
zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte 

Abfertigung sv-frei 

Jubiläumsgelder beitragsfrei 

Verwendete Abkürzungen: 
AVAB = Alleinverdienerabsetzbetrag 
KU = Arbeiterkammerumlage 
PP = Pendlerpauschale 
WF = Wohnbauförderungsbeitrag 
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Bereich Lohnsteuer 

Definition - Entgelt Geld- und Sachbezüge, Sachbezüge, Vorteile aus 
Dienstverhältnis 

Basis der Bemessungsgrundlage = Bruttolohn minus Abzugsbeträge 

Abgabenberechnungen (z.B. Sozialversicherungsbeiträge, PP, Freibeträge) 
c::) Zuflussprinzip 

Grenzen - laufender Bezug 
bis € 732, 1 1  (ohne AVAB) bzw. bis € 872,42 (mit AVAB) -
Ist-frei (siehe Effektiv-Tarif-LSt-Tabelle) 

Sonderzahlungen zusätzlich zum laufenden Bezug 

bis € 620,-- - steuerfrei, darüber: 6% Besteuerung, bei 
Grenzen - Sonderzahlungen Überschreitung des Jahressechstels: Hinzurechnung zu den 

laufenden Bezügen; liegt Jahressechstel nicht über € 1680,--: 
sonstige Bezüge = steuerfrei 

Krankenentgelt lst-pflichtig (Ausnahme: Ist-freie Bezüge) 

Krankengeld (vom SV-Träger 
lst-pflichtig 

ausbezahlt) 

in den §§ 3 und 26 EStG geregelt, Bsp. :  Arbeitskleidung, 
Beitrags-/Steuerbefreiungen Auslagenersätze, Reisevergütungen fiir Dienstreise (bis 

zu bestimmten Grenzen), Fortbildungsaufwand, . . .  

mehrere Dienstverhältnisse Pflichtveranlagung 

Geringfügig beschäftigte DN grundsätzlich nicht Ist-pflichtig 

Tarif (für DN): lt. Effektiv-Tarif-LSt-Tabelle oder Annäherungstabelle 

Grundlohn - lst-pflichtig, Zuschläge innerhalb bestimmter 
Nacht-, Sonntags-, Grenzen - Ist-frei :  Freibetrag/Monat: € 360,-
Feiertagsarbeit + erste 5 Überst. im Monat mit 50% des Grundlohns zu 
Überstunden versteuern (Freibetrag/Monat € 43), 

darüber: Besteuerung nach Tarif 

Schmutz-, Erschwernis-, Freibetrag/Monat (gemeinsam mit Überstunden, Nacht-, 
Gefahrenzulage Sonntags-, Feiertagsarbeit): € 360,--
Vergütung tatsächlicher 
Kosten für Fahrten des AN 

Ist -pflichtig 
zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte 

Abfertigung fester Steuersatz von 6%, falls als Rente ausgezahlt 
(Abfertigung neu) - steuerfrei 

Jubiläumsgelder fester Steuersatz von 6%; bei Überschreitung der 
Sechstelgrenze - Besteuerung zum lfd. Bezug 
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gigkeitsgrenze und der Höchstbeitragsgrundlage steigen die Beiträge Ii� 
near an, der durchschnittliche Beitragssatz ist konstant. Mit Erreichen der 
Höchstbeitragsgrundlage wird aus dem einkommensproportionalen Bei� 
trag ein pauschaler Kopfbeitrag. Dies bedeutet, dass der durchschnittli� 
ehe tarifliche Beitragssatz mit steigendem Einkommen kontinuierlich ab· 
sinkt und beispielsweise beim Zweifachen der Höchstbeitragsgrundlage 
bereits halbiert wird. 

Der effektive Beitrag bzw. Durchschnittsbeitragssatz weicht von den ta� 
riflichen Werten deutlich ab (vgl. Abbildungen 3 und 4). Dies soll an Hand 

Abbildung 3: Der tarifliche und effektive Beitrag (absolut) in 
der SKV in Abhängigkeit vom laufenden monatlichen Brutto· 
bezug 
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der Entwicklung des Durchschnittsbeitragssatzes näher erörtert werden. 
ln Abbildung 4 sind der tarifliche Beitragssatz (SKVreiBB), die durch die 
Steuer induzierte durchschnittliche Steuerersparnis (LSt-Ersprel) und der 
effektive Durchschnittsbeitragssatz (SKVeff) angegeben. Der effektive 
Durchschnittsbeitragssatz ergibt sich aus der Differenz von tariflichem Bei· 
tragssatz und durchschnittlicher Steuerersparnis. 

Bis zur Geringfügigkeilsgrenze fällt weder Beitrag noch LSt an. Mit Er­
reichen der Geringfügigkeilsgrenze kommt es zu einem Abweichen des 
tariflichen Beitragssatzes vom effektiven Beitragssatz. Bei Geringverdie­
nern besteht die Möglichkeit einer negativen Steuer (= Steuergutschrift). 
Allerdings sind bestimmte Bedingungen zu beachten: 

> Eine Rückvergütung kann nur im Rahmen der Veranlagung geltend 
gemacht werden. 
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> Eine Rückvergütung ist nur dann möglich, wenn die errechnete Ne­
gativsteuer kleiner null ist, d. h. wenn auf Grund des geringen Ein­
kommens mögliche AVAB/AEAB und/oder ANAB nicht wirken kön­
nen. Liegt die Negativsteuer über den Grenzen von € 1 1 0,- (ohne 
AVAB/AEAB) bzw. € 474,-- (mit AVAB/AEAB) so ist die jährliche Gut­
schrift mit diesen Beträgen begrenzt. Im Rahmen der Berechnungen 
wird der max. rückvergütbare Betrag auf Monatsbasis umgerechnet 
und auf die lt. Tarif berechnete LSt angerechnet.20 

> Im Rahmen der Negativsteuer kommt weiters die Bestimmung des 
§ 33 Abs. 2 EStG zum Tragen: Demnach dürfen Arbeitnehmerab­
setzbetrag und Verkehrsabsetzbetrag dann nicht von der LSt abge­
zogen werden, wenn sie 22% der zum laufenden Tarif zu versteu­
ernden Einkünfte übersteigen. 

Durch die Möglichkeit einer Rückvergütung einer Negativsteuer im Rah­
men der Veranlagung, nimmt der Lohnsteuersatz bei den unteren Ein­
kommensschichten einen negativen Wert an (= Steuergutschrift). Wird der 
SKV-Beitrag nicht berücksichtigt, so fällt auch die sich auf den ANAB be­
ziehende Rückvergütung, welche zum einen mit 10% der Sozialversiche­
rungsbeiträge begrenzt ist, geringer aus. Ist das Maximum der Rückver­
gütung erreicht, entsteht keine Steuerersparnis mehr: Die SKV-Beiträge 
verlieren auf Grund dieser Beschränkung ihre steuermindernde Wirkung. 

Abbildung 4: Der tarifliche und effektive Durchschnittsbeitrag­
salz in der SKV in Abhängigkeit vom laufenden monatlichen 
Bruttobezug 
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Die gleich nach Erreichen der steuerpflichtigen Bemessungsgrundlage 
auftretenden Schwankungen der Datenreihen lassen sich dadurch erklä­
ren ,  dass im Vergleich zur LSt-Ermittlung ohne SKV-Beiträge bei deren 
Berücksichtigung einerseits eine höhere Rückvergütung erreicht und an­
dererseits das Außerkrafttreten der Negativsteuer sowie der Ü bertritt in 
eine höhere Steuerklasse verzögert wird . 

Mit steigendem Einkommen fällt die Negativsteuer auf nul l .  Da aber in 
diesem Einkommenssegment durch d ie Wirkung der Steuerfreiheit (bis zu 
einem Jahreseinkommen von € 3640,-) , des allgemeinen Absetzbetra­
ges und der Absetzbeträge gern. § 33 EstG Abs. 4-6 keine Steuer bezahlt 
wird ,  fallen der tarifliche und der effektive durchschnittl iche Beitragssatz 
zusammen. Mit weiter steigendem Einkommen fällt tatsächlich Steuer an. 
Im Einkommensbereich zwischen ca. € 800,- und ca. € 2300,- weisen 
die relative Steuerersparnis und der effektive Durchschnittsbeitragssatz 
stark schwankende Werte auf. Insgesamt fällt in diesem Segment der ef­
fektive Durchschnittsbeitragssatz deutlich unter den tarifl ichen Beitrags­
satz. Im Einkommenssegment zwischen ca. € 2300,- bis zur Höchstbei­
tragsgrundlage ist die relative Steuerersparnis und damit der effektive 
Durchschnittsbeitragssatz konstant. Nach Erreichen der Höchstbeitrags­
grundlage steigt der effektive Durchschnittsbeitragssatz geringfügig an.  
Dies kann damit erklärt werden , dass d ie Schmälerung der Bemes­
sungsgrundlage absolut konstant bleibt, die Steuerersparnis damit aber 
relativ s inkt .  Im Einkommenssegment zwischen der Höchstbeitrags­
grundlage und einem Einkommen von ca. € 4800,- befinden sich d ie Ein­
kommensbezieher in der zweithöchsten Tarifstufe der LSt. Die Relationen 
von tarifl ichem und effektivem Beitragssatz verändern sich daher in die­
sem Segment n icht. Mit einem Bruttobezug von ca € 4800 ,- wird der 
höchste Grenzsteuersatz der Lohnsteuer von 50% erreicht. Die relative 
Steuerersparnis und der relative Beitragssatz l iegen damit bei 50% des 
tariflichen Beitragssatzes. Dies bedeutet beispielsweise für einen Arbeit­
nehmer mit einem Bruttobezug von € 6000,- einen tarifl ichen Beitrags­
satz von ca. 2,2% und damit einen effektiven Beitragssatz von 1 , 1 %. Wenn 
man unterschiedliche Einkommensteuerstufen miteinander vergleicht, dann 
wird d ie Verstärkung der regressiven Wirkung,  die aus der Höchstbei­
tragsgrundlage resultiert, deutlich ersichtl ich .  

Aus der Entwicklung des effektiven Beitrages bzw. des effektiven Durch­
schnittsbeitragssatzes lassen sich auch Rückschlüsse auf den effektiven 
Grenzbeitragssatz ziehen. Der effektive Grenzbeitragssatz zur SKV ist 
beim Ü berschreiten der Geringfügigkeitsgrenze durch d ie Wirkung der 
Freigrenze sehr hoch , unterliegt dann im Einkommenssegment zwischen 
der Geringfügigkeitsgrenze und einem Bruttobezug von € 2200,- starken 
Schwankungen und kann dabei sowohl positive als auch negative Werte 
annehmen. Zwischen einem Bruttobezug von € 2200 ,- und der Höchst-
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beitragsgrundlage ist der effektive Grenzbeitragsatz konstant. Ab Errei­
chen der Höchstbeitragsgrundlage ist der effektive Grenzbeitragssatz nul l  
bzw. in  e inzelnen Einkommenssegmenten - bedingt durch das Hinein­
wachsen in eine höhere Tarifstufe bei der LSt - negativ. 

3.3.2 Die Entwicklung des tariflichen und effektiven 
Krankenversicherungsbeitrages bei den Sonderzahlungen 

Die Besteuerung der Sonderzahlungen erfolgt zu einem festen Steuer­
satz von 6%. Für jeden AN gi lt ein Freibetrag von € 620,-. Beträge ober­
halb d ieser Grenze sind also lst-pfl ichtig, außer das Jahressechstel l iegt 
n icht über € 1 680,- (Freigrenze). Zudem wird in den Berechnungen die 
Einschleifregelung, wonach die Steuer mit max. 30% des über € 1 680,­
l iegenden Betrages begrenzt wird ,  berücksichtigt. Urlaubsgeld und Weih­
nachtsremuneration wurden für die Berechnungen summiert. 

Für d ie Sonderzahlungen werden die selben Berechnungen wie für den 
laufenden Bezug durchgeführt. Generel l  g i lt , dass die Datenreihen (vgl .  
Abbildung 6 )  geringeren Schwankungen unterl iegen, was auf den festen 
Steuersatz von 6% zurückzuführen ist, mit dem die sonstigen Bezüge zu 
versteuern sind. Für die Sonderzahlungen gelten andere Grenzwerte als 
für den laufenden Bezug (vgl .  Tabelle 2); abgesehen davon kann zur Er­
klärung der bemerkbaren Unregelmäßigkeiten (Höchstbeitragsgrundlage, 
Eintritt der Steuerpflicht) wiederum auf die Ausführungen beim laufenden 
Bezug verwiesen werden. Abbildung 6 zeigt die Entwicklung des tarifl ichen 
und des effektiven Beitragssatzes bei den Sonderzahlungen für Arbeiter 
auf Jahresbasis. Bis zur Höchstbeitragsgrundlage gilt ein konstanter ta­
rifl icher Durchschnittsbeitragssatz von 3,95%. Mit Erreichen dieser Gren­
ze sinkt der Durchschnittsbeitragssatz kontinuierlich ab. Für den effekti­
ven Durchschnittsbeitragssatz gi lt, dass Sonderzahlungen bis einer be­
stimmten Grenze steuerfrei bleiben . Daher entspricht in diesem Bereich 
der effektive Durchschnittsbeitragssatz dem tarifl ichen Durchschnittsbei­
tragssatz. M it Erreichen der Besteuerungsgrenze erfolgt im E inkom­
mensbereich bis zur Höchstbeitragsgrundlage eine konstante relative Steu­
erermäßigung, die sich aus der multiplikativen Verknüpfung von Beitrag­
satz und konstantem Steuersatz auf Sonderzahlungen ergibt und 0,237% 
beträgt. M it Erreichen der Höchstbeitragsgrundlage sinkt der effektive 
Durchschnittsbeitragssatz. Solange d ie Sonderzahlungen das Jahres­
sechstel nicht überschreiten, werden sie weiter mit dem konstanten Steu­
ersatz besteuert. Dies hat zur Konsequenz, dass die absolute Steuerer­
sparnis konstant bleibt. 
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Abbildung 5: Der tarifliche und effektive Durchschnittsbei­
tragssatz bei den Sonderzahlungen 
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3.3.3 Unterschiede in der Beitragsbelastung 
für Arbeiter und Angestellte 
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Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich die Ergebnisse für Angestellte 
nicht gravierend von den Ergebnissen bei den Arbeitern unterscheiden. 
Der wesentliche Unterschied liegt in der Höhe des ON-Anteils zur SKV: 
Bei den Angestellten beträgt dieser 3,4%, bei den Arbeitern 3,95%.21 Dies 
zeigt sich zum einen in den zum Vergleich mit den Arbeitern geringeren 
SKV-Beiträgen (absolut als auch relativ). Zum anderen nimmt die LSt-Last 
höhere Werte an, da ceteris paribus die Bemessungsgrundlage auf Grund 
der geringeren abzugsfähigen SKV-Beiträge größer ist. Abbildung 7 zeigt 
den effektiven Durchschnittsbeitragssatz in Abhängigkeit vom laufenden 
monatlichen Bruttobezug im Vergleich von Arbeitern und Angestellten (mit 
AVAB ohne PP). Die Höchstbeitragsgrundlage bewirkt, dass sich die ef­
fektiven Beitragssätze mit steigendem Einkommen einander annähern. 

3.3.4 Die Verteilung der "Steuersubventionen" im Rahmen der per­
sonellen Einkommensverteilung 

ln der Folge wird anhand der bei den laufenden Bezügen und bei den 
Sonderzahlungen errechneten absoluten LSt-Ersparnis untersucht, wie 
die Verteilung der Subvention auf die DN erfolgt. Um dies analysieren zu 
können, wird wieder auf die Lohnstufenstatistik zurückgegriffen, in wel­
cher die Anzahl der AN in den einzelnen Lohnstufen angeführt ist. 

Die pro Lohnstufe für die laufenden als auch sonstigen Bezüge berech­
nete LSt wird addiert, wobei letztere auf Monatswerte umgerechnet wer-
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Abbildung 6: Der effektive Durchschnittsbeitragssatz 
in Abhängigkeit vom laufenden monatlichen Bruttobezug 
im Vergleich Arbeiter/Angestellte 
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den. Multipliziert man die Anzahl der DN pro Einkommensstufe mit der 
entsprechenden LSt-Ersparnis, so erhält man die pro Lohnstufe lukrierte 
Steuerersparnis. Diese wird in der Folge mit der Steuerersparnis insge­
samt verglichen. Da in der letzten Zeile der Lohnstufenstatistik alljene ON 
zusammengefasst sind, welche über ein Brutto-Monatseinkommen von 
über € 3186,25 verfügen, wird für die letzte Einkommensklasse eine durch­
schnittliche Ersparnis berechnet und mit der entsprechenden ON-Anzahl 
multipliziert. Diese Berechnungen werden sowohl für Arbeiter als auch für 
Angestellte durchgeführt. Es wird jeweils nur jene LSt-Ersparnis verwen­
det, die sich bei Außerachtlassen des AVAB/AEAB sowie des PP ergibt 

ln  der Lohnstufenstatistik werden insgesamt 2,626.777 AN, davon 
1 ,21 7.477 Arbeiter und 1 ,409.300 Angestellte, berücksichtigt Eine weite­
re Untergliederung kann nach dem Geschlecht erfolgen: 828.003 Männer 
und 389.474 Frauen zählen zu den Arbeitern, 842.384 Männer und 
766.918 Frauen sind der Gruppe der Angestellten zuzuordnen. Auffallend 
ist die mit zunehmendem Einkommen größer werdende Differenz zwischen 
männlichen und weiblichen AN, die besonders bei der Arbeiterschicht aus­
geprägt ist. 

Durch die Abzugsfähigkeit der SKV-Beiträge von der LSt-Bemessungs­
grundlage gewährt der Staat den 2,63 Mio. AN eine Steuersubvention von 
rund € 731,63 Mio. pro Jahr: Diese verteilt sich mit € 291 ,25 Mio. auf die 
Arbeiter und mit € 440,38 Mio. auf die Angestellten. Durchschnittlich kom­
men also einem Arbeiter rund € 239,-/Jahr und einem Angestellten 
€ 312,-/Jahr zugute. 

Auf Grund des mit zunehmendem Einkommen steigenden Grenzsteu­
ersatzes profitieren vor allem die oberen Einkommensklassen von dieser 
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Abbildung 7:  Einkommensverteilung nach sozialer Stel lung 
und Geschlecht 
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Steuerbegünstigung: Jenen 8%, die ein Bruttomonatseinkommen von rund 
€ 3200,- oder mehr beziehen, fließen 1 7,6%, den 8% der untersten Ein­
kommensschichten hingegen nur 0,35% der staatl ichen Subvention zu. 
Das unterste Fünftel der Einkommensbezieher mit Bruttomonatsbezügen 
bis zu € 1 024,95 erhält 3,2% der Steuersubvention , d ie zwei Einkom­
mensgruppen € 1 024,95 - € 2005,33 und € 2005,33 - € 31 86,25, deren 
AN-Antei l  46, 7 1 %  bzw. 24,88% an der Gesamtzah l  beträgt, nehmen 
38, 1 1 %  bzw. 41 , 1 4% der Begünstigung in Anspruch. Wird eine Trennung 
nach Geschlecht vorgenommen, sind männliche AN auf Grund der Lohn­
struktur gegenüber den Frauen bevorzugt. 

Die prozentuelle Verteilung der Gesamtsubvention lässt sich auch in ei­
ne Lorenzkurven-Betrachtung integrieren. Abbi ldung 8 zeigt die Lorenz­
kurve der Vertei lung der Arbeitnehmereinkünfte (brutto), wie sie sich für 
das Jahr 2001 aus der Lohnstufenstatistik ergibt. Diese Lorenzkurve ist 
mit einer Konzentrationskurve der Steuerersparnis verknüpft. Auf der Abs­
zisse sind dazu die relativen Anteile der Einkommensbezieher geordnet 
nach der Einkommenshöhe aufgetragen. Auf der Ordinate sind d iesen re­
lativen Anteilen an den Einkommensbeziehern die Anteile an den Steu­
ersubventionen zugeordnet. Aus der Lage der beiden Kurven lassen sich 
Aussagen über die Umvertei lungswirkung dieser Steuerbefreiung ablei­
ten .  Liegt d ie Kurve der relativen Vorteile aus der Steuerbefreiung über 
der Lorenzkurve, dann bedeutet dies eine Umverteilung zu Gunsten jener 
Einkommenssegmente, in denen dies der Fall ist. Liegt sie unterhalb, dann 
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bedeutet es eine Umverteilung zu Lasten dieser Einkommenssegmente. 
Liegt sie auf der Lorenzkurve, dann wird die Einkommensverteilung durch 
die Steuerbefreiungen nicht tangiert. Aus Abbildung 8 ist ersichtlich, dass 
die Konzentrationskurve der Steuerersparnis in allen Segmenten unter der 
lorenzkurve liegt. Dies bedeutet, dass diese Steuerbefreiung der SKV� 
Beiträge insgesamt regressiv wirkt. 1 7% der Arbeitnehmer bleiben von 
dieser Subvention ausgeschlossen, weil bei ihnen die Steuerpflicht nicht 
greift. 

Abbildung 8: Konzentration der Subvention (Lorenzkurve) 
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4. Schlussfolgerungen 

Eine Detailbetrachtung des Zusammenhangs von ESt und Sozialversi­
cherungsbeiträgen zeigt, dass eine Aggregation der beiden Elemente zu 
einem ,Abgabenkeil" aus mehreren Gründen nicht ohne weiteres möglich 
ist. Die Bemessungsgrundlagen in den beiden Finanzierungssystemen 
sind unterschiedlich abgegrenzt. sodass eine Aggregation einer entspre­
chenden Bereinigung bedarf. Der Transfer- bzw. Äquivalenzcharakter von 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen ist unterschiedlich stark aus­
geprägt. Sozialversicherungsbeiträge können darüber hinaus in einem hö­
heren Maß als Substitute für private Absicherungsaktivitäten angesehen 
werden, als dies bei Steuern, für die das Nonaffektationsprinzip gilt, der 
Fall ist. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sind zudem insofern di­
rekt miteinander verknüpft, als Sozialversicherungsbeiträge und Sozial-
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Versicherungsleistungen steuerpfl ichtige Tatbestände sein können. Im em­
pirischen Teil d ieses Beitrages wurde gezeigt, wie die Tatsache, dass Bei­
träge zur SKV aus steuerfreiem Einkommen geleistet werden, den effek­
tiven Beitragssatz verändert. Die Analyse zeigt, dass es zu einer sub­
stanziellen Differenz zwischen dem tarifl ichen Beitragssatz und dem ef­
fektiven Beitragssatz kommt. Im effektiven Beitragssatz spiegelt sich der 
sehr komplexe Tarifverlauf der ESt in Österreich wider. Die effektiven 
Grenz- und Durchschnittssteuersätze der Beiträge zur SKV zeigen Mus­
ter, die weder unter allokativen noch unter distributiven Überlegungen ra­
tional erscheinen. Verteilungspolitisch wirken die Steuerbefreiungen ein­
deutig regressiv, begünstigen also die oberen Einkommensschichten. Man 
könnte d ies als Spiegelbild der Progression im Rahmen der Einkommen­
steuer abtun .  Im Lichte der aktuellen Diskussion über die gerechte Aus­
gestaltung der Finanzierung von Gesundheitsleistungen (Betonung des 
Progressionsgrades in der Finanzierung durch eine Verstärkung der Steu­
erfinanzierung, Trennung von Versicherungs- und Umverteilungsfunktion 
in der SKV (z. B. Schweiz)) ,  vor dem Hintergrund der Suche nach einer 
optimalen Mischung von privater und öffentl icher Finanzierung von Ge­
sundheitsleistungen und angesichts der Anreizwirkungen von lohnbezo­
genen Abgaben auf den Arbeitsmarkt erschiene dies aber unbefriedigend. 
Letztlich wird man angesichts der verteilungspolitischen Wirkungen auch 
nicht um Beantwortung der vorgelagerten normativen Frage, wie Beiträ­
ge zur Absicherung für den Krankheitsfall steuerlich behandelt werden sol­
len , umhin können. 

Anmerkungen 
1 Daveri, Tabell ini (2000) 50. 

2 OECD (2000). 

3 Vgl. beispielsweise die Zusammenfassung empirischer Evidenz bei Fortin ,  Lacroix (2002); 
Sendlhofer (2002). 

4 Vom Abschluss einer freiwilligen Krankenversicherung im Rahmen der SKV wird dabei 
abgesehen. 

5 Inwieweit der Tarif der SKV dem Grundprinzip der Solidarität als einem tragendem Pfei-
ler des Systems entspricht, ist nicht Gegenstand dieser Analyse. 

6 Ooghe, Schokkaert, Flechet (2003) 1 01 .  
7 Vgl. dazu beispielsweise Hurley (2000). 
s Die Tatsache, dass Individuen sich freiwillig zusätzlich absichern können, ist für das ab­

geleitete Ergebnis von großer Bedeutung. Ist diese Möglichkeit nicht gegeben und be­
steht damit die Situation einer "harten" Rationierung, dann reduziert sich die Budgetres­

triktion auf einen Punkt. Dies bedeutet, dass sich durch das politisch festgelegte Absi­
cherungsniveau Vp die Frage einer optimalen Aufteilung des Einkommens auf V und x 
gar nicht mehr stellt. Dies hat weitreichende wohlfahrtsökonomische lmpl ikationen für 
das I ndividuum, da das politisch fixierte Absicherungsniveau nur zufällig mit dem indivi­
duell gewünschten übereinstimmt und Wohlfahrtsverluste entstehen. 

9 Vgl.  dazu Gruber (2001 ). 
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1o Dass es für diese unterschiedliche steuerliche Behandlung in den einzelnen Ländern 
steuersystematische Gründe g ibt, sei nur am Rande erwähnt. So sind Absicherungs­
leistungen in den drei erstgenannten Ländern (USA, UK, Australien) überwiegend als 
"means-tested" einzustufen, während dies für die Absicherungsleistungen in den letzt­
genannten Ländern nicht zutrifft. 

1 1 Vgl .  für die Auswirkungen des Steuersystems auf die Altersversorgung auch Keenay 
und Whitehouse (2003). 

1 2 So wäre eine Berechnung auf Basis der Gesamtbeiträge (Arbeitgeber und Arbeitneh­
mer) auf die Arbeitnehmer in der gewählten Analyseform nur dann möglich , wenn da­
von ausgegangen werden könnte, dass die Arbeitgeberbeiträge voll auf die Lohnkosten 
überwälzt werden. 

13 Dass für Sachleistungen des Gesundheitswesens eine Belastung durch Verbrauch­
steuern anfällt, sei hier nur am Rande erwähnt. Für Kranken- und Pflegeanstalten - so­
fern sie von öffentlich-rechtlichen oder gemeinnützigen Körperschaften betrieben wer­
den - sowie für Ärzte, Dentisten, Zahntechniker gilt eine unechte Steuerbefreiung (= 
kein Vorsteuerabzug) ihrer Umsätze im Rahmen der Umsatzsteuer. Für Arzneimittel ,  die 
von der SKV finanziert werden, gilt letztlich auch eine unechte Steuerbefreiung. 

14 Hauptverband der Sozialversicherungsanstalten (2003). 
1 s  Die Beantwortung der normativen Dimensionen dieser Fragestel lung setzt die Analyse 

eines breiten Kreises von Problemstellungen voraus. ln einem ersten Schritt wäre steu­
ersystematisch zu klären, wie Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung steuer­
lich zu behandeln sind. Daran knüpft sich die Frage, inwieweit Beiträge zu einer SKV 
anders zu behandeln sind als Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung (vgl. da­
zu beispielsweise die steuerliche Behandlung von Vorsorgeaufwendungen im deutschen 
Einkommensteuerrecht Wernsmann (1 998)). Nach Abklärung dieser steuerrechtliehen 
Fragen, wäre zu analysieren, ob steuerliche Instrumente (z. B. die Steuerfreistellung von 
Krankenversicherungsbeiträgen) geeignet erscheinen, Steuerungsdefizite in privat 
und/oder parastaatlich organisierten Krankenversicherungssystemen auszugleichen. 
Diese Thematik wird insbesondere in den USA kontrovers diskutiert. Die einkommen­
steuerliche Begünstigung von Beiträgen zur privaten Krankenversicherung wird dort als 
eine Option angesehen, um den Grad der Absicherung für den Krankheitsfal l  zu erhö­
hen. Siehe dazu die vergleichende Analyse von Gruber (2003). 

1 e  Neben diesen zwei "Hauptgruppen" gibt es noch weitere Unterteilungen (z. B. Lehrlin­
ge, Angestellte/Arbeiter mit freiem Dienstvertrag, Arbeiter in Land und Forstwirtschaft, . . .  ). 
Vgl. für eine aktuelle Übersicht der verschiedenen Kategorien von Beschäftigten, Haupt­
verband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (2004). 

17 Die I nformationen zur Erstellung der Tabelle wurden aus den entsprechenden Rechts­
normen (ASVG, EStG) sowie aus Ortner und Ortner (2003) und Tiroler Gebietskran­
kenkasse (2003) entnommen. 

1s Statistik Austria (2002) 35. 

19 Ebendort 1 5. 

2o ln der Praxis tritt diese Reduktion erst verspätet im Rahmen einer eventuellen Veranla­
gung ein. 

21 Diese unterschiedlichen Auswirkungen für Arbeiter und Angestellte wurden durch die 
Angleichung des Beitragssatzes mit Beginn des Jahres 2004 abgeschwächt. 
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Zusammenfassung 
Eine Detailbetrachtung des Zusammenhangs von ESt und Sozialversicherungsbeiträ­

gen zeigt, dass eine Aggregation der beiden Elemente zu einem "Abgabenkeil" aus meh­
reren Gründen nicht ohne weiteres möglich ist. Die Bemessungsgrundlagen in den bei­
den Finanzierungssystemen sind unterschiedlich abgegrenzt, sodass eine Aggregation 
einer entsprechenden Bereinigung bedarf. Der Transfer- bzw. Äquivalenzcharakter von 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Sozial­
versicherungsbeiträge können darüber h inaus in einem höheren Maß als Substitute für 
private Absicherungsaktivitäten angesehen werden, als dies bei Steuern, für die das Non-
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affektationsprinzip gilt, der Fall ist. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sind zudem 
insofern direkt miteinander verknüpft, als Sozialversicherungsbeiträge und Sozialversi­
cherungsleistungen steuerpflichtige Tatbestände sein können. Im empirischen Teil dieses 
Beitrages wurde gezeigt, wie die Tatsache, dass Beiträge zur SKV aus steuerfreiem Ein­
kommen geleistet werden, den effektiven Beitragssatz verändert. Die Analyse zeigt, dass 
es zu einer substanziellen Differenz zwischen dem tarifl ichen Beitragssatz und dem ef­
fektiven Beitragssatz kommt. Im effektiven Beitragssatz spiegelt sich der sehr komplexe 
Tarifverlauf der ESt in Österreich wider. Die effektiven Grenz- und Durchschnittssteuer­
sätze der Beiträge zur SKV zeigen Muster, d ie weder unter allokativen noch unter distri­
butiven Überlegungen rational erscheinen. Verteilungspolitisch wirken die Steuerbefrei­
ungen eindeutig regressiv, begünstigen also die oberen Einkommensschichten. Man könn­
te dies als Spiegelbild der Progression im Rahmen der Einkommensteuer abtun. Im Lich­
te der aktuellen Diskussion über die gerechte Ausgestaltung der Finanzierung von Ge­
sundheitsleistungen (Betonung des Progressionsgrades in der Finanzierung durch eine 
Verstärkung der Steuerfinanzierung, Trennung von Versicherungs- und U mverteilungs­
funktion in der SKV (z. B. Schweiz)), vor dem Hintergrund der Suche nach einer optima­
len Mischung von privater und öffentlicher Finanzierung von Gesundheitsleistungen und 
angesichts der Anreizwirkungen von lohnbezogenen Abgaben auf den Arbeitsmarkt er­
schiene dies aber unbefriedigend. Letztlich wird man angesichts der verteilungspolitischen 
Wirkungen auch nicht um Beantwortung der vorgelagerten normativen Frage, wie Beiträ­
ge zur Absicherung für den Krankheitsfall steuerlich behandelt werden sollen, umhin kön­
nen. 
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